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Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Ich rufe Tagesordnungspunkt 13 auf:

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katrin Ebner-Steiner, Christoph Maier, 

Martin Böhm u. a. und Fraktion (AfD)

Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahren an öffentlichen Schulen in 

Bayern (Drs. 19/8274)

Ich eröffne die Aussprache. Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 29 Minuten. 

Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich an der Redezeit der stärksten Frak-

tion. Die erste Rednerin ist die Abgeordnete Ramona Storm für die AfD-Fraktion. Bitte 

schön.

(Beifall bei der AfD)

Ramona Storm (AfD): Wertes Präsidium, meine Damen und Herren! Österreich hat 

im letzten Dezember ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren an Schulen 

beschlossen, das ab dem 1. September 2026 in Kraft treten soll. Bei Verstößen droht 

eine Geldstrafe von bis zu 1.000 Euro.

Währenddessen bei uns in Deutschland: Die GRÜNEN wollen im Deutschen Bundes-

tag einen Antrag einreichen, der die Islamisierung noch intensiver fördert. Dieser 

Antrag war dann auf wundersame Weise verschwunden. Das war wohl dem Wahl-

kampf in Rheinland-Pfalz geschuldet. Jahrzehntelang haben Frauen für ihre Freiheit 

und Gleichberechtigung und gegen die Übergriffigkeit des Patriarchats gekämpft. An 

vorderster Front stehen bis heute die selbsternannten Kämpferinnen für den Feminis-

mus aus dem links-grünen Lager, die immer und überall Diskriminierung wittern und 

vehement dagegen vorgehen. Doch sobald es Muslime betrifft, haben sie plötzlich 

überhaupt kein Problem mehr mit geschlechtsspezifischer Ungleichbehandlung

(Zuruf: Doch!)
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und männlichem Dominanzgebaren, mehr noch: Sie fördern sie sogar, wie neulich im 

Deutschen Bundestag, als die GRÜNEN ein muslimisches Fastenbrechen zelebrier-

ten, inklusive grundgesetzwidriger Geschlechtertrennung.

Diesen und anderen frauenfeindlichen Tendenzen soll unser Antrag ebenso entgegen-

wirken wie dem Tragen eines Kopftuchs von jungen Mädchen unter 14 Jahren, das für 

frühzeitige geschlechtsspezifische Zuschreibung und religiöse Bevormundung steht. 

Hier ist es Aufgabe des Staates, die freie Entfaltung der Persönlichkeit zu gewähr-

leisten und mögliche Formen der Unterdrückung zu verhindern. Ein Kopftuchverbot 

dient daher dem Schutz der Schülerinnen und unterstützt die Gleichbehandlung aller 

Kinder. Zuwiderhandlungen müssen zwingend sanktioniert werden, und das gilt nicht 

nur für die Erziehungsberechtigten, sondern auch für Dritte wie etwa muslimische 

Mitschüler, die sich in arroganter patriarchaler Selbstgerechtigkeit anmaßen, Mädchen 

zum Kopftuchtragen zu nötigen, sie zu bedrängen oder zu bedrohen.

Diese Maßnahme ist überfällig. Laut "Terre de Femmes" trägt in Deutschland jedes 

neunte muslimische Mädchen zwischen sechs und zehn Jahren ein Kopftuch, und 

ab elf Jahren ist es bereits mehr als die Hälfte. Wenn man ein Mädchen bereits im 

Kindesalter unter ein Kopftuch zwingt, deklariert man es zum Sexsymbol, das es zu 

verhüllen gilt. Das ist eine Form der Frühsexualisierung und Abwertung des weiblichen 

Geschlechts, die dem gesetzeswidrigen Kindesmissbrauch gleichkommt.

Ich kann jetzt schon die Heuchler hören, die sich empört dagegen zur Wehr setzen, 

bei Kindern in vermeintliche Familienangelegenheiten einzugreifen. Tatsächlich hat der 

Staat, wenn es um die Trans-Ideologie bei Kindern geht, kein Problem damit, sich 

massiv in die Rechte der Eltern einzumischen. Das geht sogar so weit, dass ihnen 

das Sorgerecht entzogen werden kann, wenn sie ihre Kinder vor Pubertätsblockern 

oder gar Geschlechtsoperationen bewahren möchten; aber bei der Entrechtung von 

Mädchen im Islam duckt man sich feige weg.
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Lassen wir einmal kurz die Anwältin und Imamin Seyran Ateş zu Wort kommen. Sie 

sagt: Der Koran verlangt kein Kopftuch bei Kindern. – Als AfD stehen wir auf dem 

Standpunkt: Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Denn: Mohammed erklärt laut 

Sure 8, Vers 55: "Wahrlich, schlimmer als das Vieh sind für Allah die Ungläubigen", 

und das sind wir, die Nichtmuslime. So eine Geisteshaltung, die in verschiedenen Mo-

scheen schon Kindern nahegelegt wird, widerspricht elementar unserem Grundgesetz 

und hat in einer freiheitlichen jüdisch-christlichen Gesellschaft nichts verloren. Jesus 

hat gesagt: "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst."

(Felix Locke (FREIE WÄHLER): Eben! – Tanja Schorer-Dremel (CSU): Eben!)

Jetzt gehe ich davon aus, dass Sie alle in der Lage sind, diesen Unterschied im 

Menschenbild zu sehen.

(Beifall bei der AfD)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Nächster Redner ist der Kollege Freiherr 

von Waldenfels für die CSU-Fraktion. Bitte schön, Sie haben das Wort.

Kristan Freiherr von Waldenfels (CSU): Herr Vizepräsident, Herr Ministerpräsident, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! Was ist im internationalen Wettbewerb, im Wettbe-

werb zum Beispiel mit China, unser größtes Gut? – Das ist die Freiheit: die unter-

nehmerische Freiheit, die Freiheit eines jeden Einzelnen, die Kreativität, die aus der 

Freiheit erwächst, die uns nach vorne bringt, und die Freiheit in unserem gesellschaft-

lichen Zusammenleben. Diese Freiheit – unser womöglich höchstes Gut – gilt es zu 

verteidigen. Wir müssen uns auch immer ehrlich machen, dass wir denen gegenüber, 

die diese Freiheit mit Füßen treten, die sie nicht akzeptieren, nicht tolerant sind, dass 

wir uns nicht vor der Freiheit verstecken, sondern Angriffen auch staatlich – und jeder 

im Einzelnen – hart entgegentreten.

Insofern will ich auch ausdrücklich sagen: Ein Kopftuch bei Mädchen unter 14 Jahren 

– bei Minderjährigen, die noch gar nicht religionsmündig sind – ist Sexualisierung. 
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Das ist Unterdrückung der Frau, und das steht all dem, wofür Frauen und Männer – 

vor allem Frauen – in der Frauenbewegung gekämpft haben, und den Rechten, die 

errungen wurden, die Teil des Grundgesetzes sind, deutlich entgegen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Ich denke, wir können als Freistaat Bayern feststellen: Es gibt kein Bundesland, das 

sich so vehement im Kampf gegen Extremismus einsetzt. 2017 wurde die Zentral-

stelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus an der Staatsanwaltschaft 

München gegründet. Allein im nächsten Jahr werden 200 weitere Polizistinnen und 

Polizisten zusätzlich ihren Dienst beginnen. Seit 2019 wurden 335 zusätzliche Stellen 

in der Justiz geschaffen. Insofern sehen wir hier einen Freistaat, der nicht davor 

zurückschreckt, dem Extremismus in jeder Form – ob von links oder von rechts, und 

auch dem religiösen Extremismus, der politisch wird und sich dann auch gegen die 

Grundrechte der Frauen stellt – entgegenzutreten.

Deswegen können wir aber zugleich sagen: Wir – ich habe in der letzten Woche dazu 

mit dem Kultusministerium gesprochen – bekommen aus den Staatlichen Schulämtern 

die Rückmeldung, in Bayern sind etwa 11 % der Schülerinnen unter 14 Jahren musli-

misch. Das sind etwa 54.000. Das ist eine ganze Menge. Wir haben kaum solche Fälle 

von Mädchen unter 14 Jahren, die in der Schule ein Kopftuch tragen. Frau Storm, 

nicht verwunderlich ist es deswegen auch, dass Sie gerade nicht bayerische, sondern 

deutsche Zahlen genannt haben.

(Tanja Schorer-Dremel (CSU): Hört, hört!)

Ich sage auch ganz ausdrücklich: Wenn wir Probleme, wie wir sie aus anderen Teilen 

Deutschlands hören, in Bayern sehen sollten, müssen wir uns vorbehalten, auch ein 

solches Kopftuchverbot auszusprechen. Aber: Verbote sind immer die letzte Wahl. Die 

sind eigentlich ein Eingeständnis, dass etwas nicht stimmt, nicht funktioniert.
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Unser Augenmerk muss darauf liegen, dass Mädchen unter 14 Jahren in der Schule 

gar nicht erst ein Kopftuch tragen, indem wir dem Islam Auftrieb geben, der auf dem 

Boden des Grundgesetzes stattfindet, zum Beispiel in der Form des Islamunterrichts, 

zum Beispiel in der Form der eingeforderten Integration; indem wir dort, wo das nicht 

stattfindet, wenn Neue kommen, diese dann abschieben. Wir sehen derzeit auch, 

dass es funktioniert in der Form, dass wir solche Fälle, in denen Mädchen unter 

14 Jahren Kopftuch tragen, in Bayern bis dato, wenn, dann nur in wenigen Einzelfällen 

registrieren können.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Insofern das Gebot dieser Stunde: Ich plädiere auf Ablehnung dieses Antrags. Wir 

haben die Situation genau im Blick, sind im Austausch mit den Schulämtern und 

werden an anderer Stelle dafür sorgen, dass es überhaupt gar nicht erst zu so einem 

Verbot kommen muss, dass unsere freie, liberale Gesellschaft die bleibt, die sie ist, 

ohne dass wir Verbote aussprechen müssen. Das muss unser Ziel sein, liebe Kollegin-

nen und Kollegen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Danke schön. – Nächste Rednerin ist die 

Kollegin Gabriele Triebel für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Bitte schön.

Gabriele Triebel (GRÜNE): Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrter Herr Ministerprä-

sident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Bei dieser Thematik ist entscheidend, dass 

Frauen und Mädchen selbst bestimmen können, wie sie sich kleiden. Weder Islamis-

ten noch Rechtsextreme sollen darüber entscheiden, was sie anzuziehen haben.

(Beifall bei den GRÜNEN – Zuruf von der AfD)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Nächster Redner ist der Kollege Dr. Martin 

Brunnhuber für die Fraktion der FREIEN WÄHLER. Bitte schön.
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Dr. Martin Brunnhuber (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr 

geehrte Damen und Herren! Unsere Schulen sind Orte der Vielfalt, der Bildung und 

der Integration. So steht es in unserem Bildungs- und Erziehungsauftrag. Genau das 

verkennt dieser Antrag. Die Kernbotschaft lautet: Bei allen unseren Entscheidungen 

muss klar sein, dass hier verschiedene Verfassungspositionen und Grundrechte ein-

geschränkt werden. Erstens fällt das Tragen eines Kopftuchs unter den Schutz der 

Religionsfreiheit. Das Zweite. Gerade bei Schülerinnen unter 14 Jahren würde das 

elterliche Erziehungsrecht eingeschränkt. Als Drittes steht der staatliche Bildungs- 

und Erziehungsauftrag entgegen, in dem keinerlei Einwirkung auf die Religionsfreiheit 

oder auf die Religiosität der Schülerinnen und Schüler in Bayern ausgeübt wird. Das 

verkennt dieser Antrag.

Zusammenfassend muss man sagen: Wir brauchen in Bayern kein Kopftuchverbot. 

Bei uns sind Religionsfreiheit, staatlicher Bildungsauftrag und Schulfrieden gewahrt. 

Deshalb bitte ich, diesem Antrag nicht zuzustimmen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN sowie Abgeordneten der CSU)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Danke schön. – Nächster Redner ist Herr 

Kollege Horst Arnold für die Fraktion der SPD. Bitte schön.

Horst Arnold (SPD): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Ernsthaft jetzt? Ist 

das das Problem, das Sie zu lösen glauben, indem Sie ein Kopftuchverbot für Schüle-

rinnen unter 14 Jahren aussprechen und damit möglicherweise die Schullandschaft 

befrieden wollen? – Ich glaube nicht.

Ihr Problem ist, dass Sie behaupten, die Schule sei da, Freiheiten zu schützen. Aber 

diese Freiheiten, die Sie schützen wollen, verkennen Sie, weil wir nämlich Grundrech-

te haben, Bekenntnisfreiheit. Da ist ganz klar, dass wir ein Elternrecht haben. Wenn 

die Eltern sagen, du setzt ein Kopftuch auf oder ziehst einen Handschuh an, dann ist 

das leider Gottes das Elternrecht. Wollen Sie das in dem Zusammenhang verbieten?
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Das Grundgesetz wird auch in dem Zusammenhang bemüht, Bundesverfassungsge-

richt. In der Tat ist es nämlich so, dass in Nordrhein-Westfalen ein pauschales Kopf-

tuchverbot für Lehrerinnen ausgesprochen worden ist. Da sind die natürlich krachend 

gescheitert, weil man schon mal überlegen muss, welche sachlichen Gründe denn 

überhaupt notwendig sind, um in solche Grundrechte einzugreifen. Das Bundesverfas-

sungsgericht hat 2015 eindeutig gesagt: entweder eine mindestens konkrete Gefähr-

dung des Schulfriedens oder die Gefährdung der Neutralität des Staates.

Jetzt frage ich Sie mal: Sie spekulieren, ob das Kopftuch grundsätzlich ein Zeichen der 

Unterdrückung ist. Wir wissen auch, dass das teilweise überhaupt nicht geboten ist. 

Manche tragen das aus modischen Gründen. Das interessiert mich aber auch nicht. 

Der Schulfrieden ist doch nicht durch ein Kopftuch gefährdet. Es ist auch nicht so, 

dass die Neutralität des Staates dadurch in Gefahr steht, dass Kinder im Unterricht 

Kopftuch tragen.

In diesem Zusammenhang muss ich Ihnen sagen: Nichts gelernt, auch nichts begrei-

fen wollen, aber rabulistisch die Freiheit von Menschen schützen wollen, indem Sie die 

Freiheiten beschneiden. Das ist einfach billig und schäbig. Da gehen wir nicht mit.

(Beifall bei der SPD)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Mir liegt eine Meldung zu einer Zwischen-

bemerkung vom Abgeordneten Mang, AfD-Fraktion, vor.

Horst Arnold (SPD): Von wem?

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Mang.

(Ferdinand Mang (AfD): Ich habe meine Karte meiner Kollegin gegeben!)

Ramona Storm (AfD): Ich habe meine Karte leider nicht hier. – Sie haben über die 

Freiheit der Eltern gesprochen, dass sie über das Kopftuch bestimmen können.

Horst Arnold (SPD): Moment einmal. Ich verstehe kein Wort.
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Ramona Storm (AfD): Bin ich zu leise?

Horst Arnold (SPD): Ja.

(Zuruf von der CSU: Nein!)

Ramona Storm (AfD): Sie haben eben über die Freiheit auch der Eltern gesprochen.

(Unruhe)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Ruhe bitte! Die Kollegin hat das Wort!

(Johannes Becher (GRÜNE): Es liegt am Inhalt, nicht an der Lautstärke!)

Ramona Storm (AfD): Sie haben über die Freiheit der Eltern gesprochen. – Bestim-

men zu können, ob ihr Kind ein Kopftuch aufsetzt, ist ja die freie Meinungsäußerung. 

Wie sieht es denn aus, wenn Eltern verklagt werden, weil sie ihre Kinder nicht in den 

Sexualkundeunterricht schicken wollen? Da gilt dann keine Meinungsfreiheit und kein 

Schutz der Eltern für ihre Kinder. Leider kommt es bei uns vor, dass Eltern verklagt 

werden, wenn sie ihre Kinder nicht zum Unterricht schicken.

Horst Arnold (SPD): Das ist Äpfel mit Birnen verglichen. Ob das überhaupt Fallobst 

ist? – Allenfalls in dem Kontext.

(Heiterkeit bei der CSU, den FREIEN WÄHLERN, den GRÜNEN und der SPD)

Es gibt eine allgemeine Schulpflicht, und diese allgemeine Schulpflicht muss eingehal-

ten werden – mit oder ohne Kopftuch. Aber es ist klar, dass die allgemeine Schulpflicht 

nicht jedem recht ist, unabhängig von der Hautfarbe oder der Gesinnung. Da muss 

dann natürlich interveniert werden.

Sie erzählen von Österreich. Das Vorbild der AfD ist aus Österreich. Da könnte man 

Dinge darüber erzählen, die nicht unbedingt charmant sind. Aber das erspare ich 

mir in diesem Zusammenhang. Verklagt werden Eltern nur dann, wenn sie ihre gesetz-

lichen Pflichten außer Acht lassen. Aber es kann nicht sein, dass ihnen verboten 
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wird, ihr Kind in irgendeiner Art und Weise anzuziehen, sodass es passt, am besten 

vielleicht noch nach Ihrer Vorstellung in einer Schuluniform in diversen Farben. Das 

wollen wir nicht. Bayern ist bunt, und so soll es auch bleiben.

(Beifall bei der SPD sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER und der GRÜ-

NEN)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht 

vor. Die Aussprache ist geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Der federführen-

de Ausschuss für Bildung und Kultus empfiehlt die Ablehnung des Dringlichkeitsan-

trags.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Dringlichkeitsantrag der AfD-Fraktion zu-

stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die AfD-Fraktion. 

Gegenstimmen bitte anzeigen! – Die Fraktionen der CSU, der FREIEN WÄHLER, der 

SPD und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – Liegen nicht vor. 

Damit ist der Dringlichkeitsantrag abgelehnt.
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